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RS OGH 1949/9/7 Nds800/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1949

Norm

Aufhebungs - und EinstellungsG StGBl 1945/48 §4

Befreiungsamnestie §6

Rechtssatz

Die Entscheidung obliegt, wenn das Urteil in einem Volksgerichtshofprozesse durch ein Oberlandesgericht erfolgte,

dem Gerichtshofe erster Instanz, in dessen Sprengel der Verurteilte seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, oder, wenn

ein solches Gericht fehlt, dem Landesgerichte für Strafsachen Wien.
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